
Sehr geehrter Herr Scharpff, 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

Das Anbringen von Plakaten für Wahlen ist auf den von der Gemeinde bereitgestellten 
Plakatwänden möglich.  

Hier ist die Einteilung der Parteien wie gewohnt vorgegeben. 

4Die Plakatwände wurden am Montag, den 13.01.2025 an folgenden Standorten aufgestellt: 
  

(1) Tutzing, Kirchenstr. am Maibaum 
(2) Tutzing, Schloßstr., Ecke Leidl-/Mons.-Schmid-Str. 
(3) Tutzing, Bahnhofstr., nördl. Postamt 
(4) Unterzeismering, am Maibaum 
(5) Kampberg, Schulbushaltestelle Enzianweg 
(6) Diemendorf, Stadl beim ehem. Gasthaus Geiger (Straße Richtung Monatshausen) 
(7) Monatshausen, Monatshauser Berg 
(8) Traubing, Ecke Weilheimer Str./Andechser Str. 
(9) Traubing, Im Ried 

 
Hohlkammer-, Papp- oder Holzplatten sind bei der Plakatierung nicht erlaubt.  

Genaue Informationen sowie die Regelungen allgemeiner Plakatierung entnehmen Sie bitte 
der „Verordnung über öffentliche Anschläge in der Gemeinde Tutzing“ und den Hinweisen 
auf unserer Homepage unter: https://www.tutzing.de/plakatieren/?highlight=plakatieren 
  
Für Rückfragen können Sie sich gerne wieder an mich wenden. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Anna-Maria Stöckerl 
Wahlen 
  
______________________________ 
Gemeinde Tutzing am Starnberger See 
Kirchenstraße 9 
82327 Tutzing 
  
Tel: 08158 2502-234 
Fax: 08158 2502-9234 
  
Mail: anna-maria.stoeckerl@tutzing.de 
Homepage: www.tutzing.de 
Informationen zum Datenschutz: https://www.tutzing.de/informationspflichten-dsgvo/ 

Öffnungszeiten Rathaus: 
Mo,Di: 08:00 – 12:00 Uhr 
        Di: 14:00 – 18:00 Uhr 
        Mi: geschlossen 
Do,Fr: 08:00 – 12:00 Uhr 
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